
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/6/16 4Ob516/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1987

Norm

ZPO §405 E

ZPO §462

Rechtssatz

Würde ein Berufungsgericht auf Berufung des Beklagten die vom Kläger zu erbringende Zug - um Zug - Leistung

vermindern, dann könnte darin ein Verstoß gegen das sich aus § 462 ZPO ergebende Verbot der Schlechterstellung

gelegen sein.
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